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B egründung
qem. $ 9 Abs- E Bausesetzbuch (BauGBl zum Bebauunesplan Nr. 17 C III rrlndustriegebiet Süd', der Stadt

Emsdetten

Yorbereitende B auleitplanuns

Der wirksame Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Emsdetten weist den Bereich des Bebauungsplanes
Nr. l7 c rII "Industriegebiet 5üt" i- *"."niri"t." 

"rr 
g"*"rur;;h. ilfü"nlä"t. bi" grundrätzliche

städtebauliche Zielausrichtung ist damit vorgegeben.
Lediglich der westliche Teilbereich des Plangrbi"t.r ist derzeit im Flächennutzqngsplan als land-
wirtschaftliche Fläche dargestellt, aber bereits im Gebietsentwicklungsplan des ierili"h"n Münster-
landes als gewerbliche Fläche ausgewiesen und somit entwickelbar.

Um dem Erfordernis Rechnung zu tragen, den neu aufzustellenden Bebauungsplan aus dem Flächen-
nutzungs.plan zu entwickeln, ist eine Anderung des Flächennutzungsplanes norwendig
Die 10. Anderung des Flächennutzungsplanes wird gem. $ 8 Abs. 3 IiauGB im Pärallälverfahren zur Auf-
stellung des Bebauungsplane3 durchgeführt.

2. Erläuteruneen und Begründungen.zum Bebauungsplan

2.1 Laee, Eepfand. Ziel und Zweck der planuns

Das ca. 23 ha große Plangebiet liegt ungefähr 3,5 km vom Stadtkern der Stadt Emsdetten in südlicher
Stadtgebietsrandlage. Es grenzt im Süden unmittdlbar an die Grenze zur Stadt Greven.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird wie folgt grob umgrenzt:
im.Norde,n: durch den Verlauf des land- und forstwirtschaftlichin Weges südlich der Hofstelle

Dirting,
im Osten: durch die Bahntrasse Harnm-Emden,
imSüden: durch die Stadtgrenze,
im Westen:, durch die westliche Grenze des Flurstückes 38, Flur 7, Gemarkung Emsdetten.

Die Gebietsflächen werden derzeit überwiegend landwirtschaftlich genutzt. Das Landschaftsbild wird in
Teilbereichen strukturiert durch Waldparzellen und Wallhecken miiWindschutzfunktion.

Mit dem Bebauungsplan Nr. l7 C III sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ansiedlung
tloderner Betriebe und Wachstumsbranchen ges'chaffei *".J"o. Oi" Lue.g;nrt des plangebietes in
direkier Nähe zu äußerst'günstigen Verkehrsa-nbindungen bietet o"itir.ii"ä;;.v;;r55g;;;.--
Hinzu kommt, daß bestehende Betriebe aus der Recyclingbranche aufgrund'des allgemeinenZuwachr"s
bei derWiederverwertung von Altmaterialien expandieren müssen. Da es allein wegen des gnormen
Flächenbedarfs solpher Betriebe zu Standortpro-bl"men bei diesen ansässigen Betriiben kommt, ist eine

, Verlagerung dieser B-etriebe unumgängli ch. Ziel des Bebauungsplanes ist es unter anderem, wegen der
Eigenart der bei Recyclirigbetrieben vorliegenden Betriebsstrukiurro, diese Betriebe in einem zintralen
Bereich anzusiedeln. Dabei gilt es, die natürräumlichen Verhältnisse, soweit;ö;lC;;;;;; pi;nrng
zu berückiichtigen bzw. das vorhandene Natur- und Landschaftspotential wie den Bachlauf durch eine
Re naturierung aufzuwerten.

2.2 Efschließung

I

Verkehr
Die östlich des Flangebietes verlaufende B 481 bietet durch den Knotenpunkt mit der K 53 (sog. Fiege-
Kreuzung), die südlich des Plangebietes verläuft, die Anbindung an das überörtliche Vörkehrsnetz. 

-
Von der K 53 soll die Erschließung über die im Grevener Bebauungsplan Nr. 64.3 planungsrechtliche
abgesicherte und zum Teil ausgebaute Trasse in das Plangebiet erfätgen. So ergibt-sich eine weitere Ver-
bindung innerhalb des gemeinsam geplanten Industri"parks Emsdetien-Greven.
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Das Plangebiet grenzt im osten unmittelbar an die Gleisanlage der Bundesbahnlinie Hamm-Emden.In Abstimmung mit der Bundesbahn wird die pranungr.r"rrtriäJäuri"i.äö'ä#, Jr"ää;;i#ä;.geschaffen: Somit besteht eine Anbindungsmdglicfrtäirftit a.n ctiterverkehr]

Die innere Erschließung wird durch die verläng.erung d-er Grevener Straßentrasse in Richtung Nordenhergestellt und durch ginlErschrießungsstrane in osi-west-Richtung.
Die festgesetzte verkehrsfläche von übärwiegend l7 rn g.it. iänt bei der Ausbauplanung das Anlegenvon Parkbuchten zu' Ein Allee-Effekt ist oulcn die Festsetzung ru pflanzender Bäume bereits erkenrlbar.Bei der wahl des Erschließungssystemes ist beachter, oan "inäw.il;;;ir;;;;;i;;;", gewerbtichenFlächen funktional offen gehalten wird.

Ver- und Entsorgung
Die Anlagen zur Versorgung des Planbereichos mit Gas, Wasser und strom werden dem Bedarfentsprechend im Zuge der planrearisierung von einem,v.rrorgungrtrt;;;;;J;irr.
-Innerhalb 

des Plangebietes stehen für die ierleguns J;t t;;;;rs";s;;;;;;die änentrictrenVerkehrsräume zur Verfügung. v vrv v'r
Die Erttsorgung erforgt gemäß den einschrägigen satzungen der Stadt.
Das schmutzwasser wird demnach über die städtische ränalisation der Kläranlage zugeführt.Dachflächenwasser.kann lach Prüfung im pinzelfall u.ni.t rrt werden. Soweit "r;ffi;;, Triäir, ,in.,Ableitung über das öffentliche Kanalnetz vorzuziehen
Die notwendige Müllbeseitigung ist ebenfails ourch satzung geregert.
In jedem Einzelfall werden die gisetzlichen vorgaben beacttet

2.3 Bauliche Nutzuns

Als Baugebiete werden im Bereich des Bebguungsplanes "Gewerbegebiet gem. g g BauNVo,, und"Industriegebiet gem' $ 9 BauNVo" festgesetzt. Die Festse,ru"g"o"J.. n-"1"*äuili" berücksichtigen dieBelange des Immissionsschutzes. l

Die detaillierten Nutzungsmögiichkeiten auf den als GE und GI festgesetzten Flächen werden bestimmtdurch.dt:^v.o^ryu9en des Abstandserlasses des Minisrers für umwelt, Raumordn";;il.i;;;*jär"iär,
vom 21.03. 1990 (Abstandslisre der Betriebsarten).

Einzelhandelsbetriebe, die sich ganz-oder teilweise an Endverbraucher richten, sind in den GE- und GI-I Gebieten unzulässig' somit wird die Planung zugqnsten des produzierenden Gäwerbes gesichert. Dies isterforderlich, um städtebauliche Fehlentwiclilunl"n zu vermeiden und den landesplanerischen zielvor-gaben, nach der äie stadt Emsdetten Funktionei *ines Mitielt;;;;;;rfüä hat, gerecht zuwerden.
Ausnahmsweise können jedoch verkaufs- und Ausstellungsflächen zugelassen werden, sofern es siih umein Angebot von den in Eigenproduktion erstellten w"t"i uno z-b;tä;i;il"r ieigewerttichen und :

industriellen Betriebe handelt. so werden den Produktionsbetrie6;;M;;li;;ü"ir"n für eine.Repräsen-tation und Marktfähigkeit an den angestammten Standorten gewährt.

In.dem festgesetzten GE-Gebiet sind bestimmte stadtkernverträgliche Einzelhandelsbetriebsformen
zulässig. Der festgesetzte Zulassungskatalot;r; Eilr;ü;iekbianchen fühJ üiglich die Arten auf, dieohnehin zrvangsläufig ihre angestammt.n slandorte außerhalb der städtisct 

"n 
v"rrorgungsbereicliehplen aufgrund der benötigten Flächengrößen sowie bedingt durch ihre Funktion, daß sie nicht derwohnungsnahen Versorgung dienen.

Für die Gewerbe- und Industrieflächen.wird auf die Ausnahmeregelung des g 9 Abs. 3 BauNVO ver-zichtet' somit wird gewährleistet, daß die Immissionsii"trr*"rt", oie inlnerhalb e;;i;ö;;rrrä'"'-gewerblich nutzbaren Gebiete am Tage und während der Nachtieit ausgesihoprt *"ro"n können. Nach-teile für die produzierenden Betriebe äurch einzuhaltende Inimissionsrrcht*.rt" sind nicht gegeben.
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Für die festgesetzten Gewerbe- und Industriegebiete wird die zulässige Grundflächenzahl (GRz) imBereich und angrenzend an die wasserschutzzone auf maximal 0,7 fätges"htt;t;;. Die Reduzierung dermaximal überbaubaren Fläche in Verbindung mit o"n n.ri."uungen bezüglich der Grundstücksbe-grünung bringt eine Reduzierung des versiegälungrgrua"s i.rn"rnäru des G-ebietes. Für die festgesetztenGl-Flächen ist die maximale Grundfläch:y-{I"ä"1,s f*i;är.trt. Bei den Festsetzungen der Geschoß-flächenzahl (GFZ) und Baumassenzahl (BryZ)sind die;";. t 17 BauNVO angegebenen Obergrenzen

:H:äT:-en 
worden, um eine verbesserte flächenspar.-od, Aurnutzung der Grundstücksflächen zu

Zusätzlich ist die höchste Gebäudehöhe (H,GH) gem. $ l6 BauNVO mit l0 m festgesetzt, um dieHöhenentwicklung einzuschränken. :

,i
Damit eine aufgelockerte Bebauung und Flächen für eine Begrünung zwischen den gewerblich genutztenGrundstücken entstehen kann, sind Ngbenanlagen gem. $ t+"Baurllvo sowie bauli"t 

" 
Arrlug"n, die nachder Bauordnung NW im Bereich zulässig sind, im G-eweru"- und Industriegebiet innerhalb der nichtü be rbau b aren Grundstücksfl äche n ausg-esc h I äss;n.

weitere Festsetzungen zu den Grundstrlcksflächen bezüglich der Begrünung sind unter 2.5 - Grün-ordnung - erläutert.

2.4 Urnweltverträelichkeit

Im Zuge der Entwurfsphase des Bebauungsplanes ist eine Umweltverträglichkeitsstudie durch einFachgutachten erstellt worden. 
v'wrvrlrsa'vur

Das Gutachten kommt zu dem Ergeb.nis, daß der geplante Eingriffnicht unbedingt gegen eine Aus-weisung als Gewerbegebiet spricht, da hier Ausgrä"n oärr ueriieoig;näe, e ,rut, z. B. durch- Aufwertung des wäldchens mit naturnahen Bichstrukturen

: ff f:il ä:lf ü:l"jfäfu1'o:"'a 
b e n b ö s c h u n g

- Aufwertung einer Freifläche am Rande des Gewerbegebietes
- Begrünung des Gewerbegebietes etc.
geschaflen werden kann. i

Desweiteren wird im Gutachten aber angeführt, daß die geplante Ansiedlung von Betrieben aus der

ü:J;ä::ilffi:fi ,ä1,"#;ä:'::ä',T.'"ilx*m: j;;;i;Jä'ä;?;i."i"äää'läää".-
Der überarbeitete'Entwurf berücksichtig;das rrgrunir J.r umfassenden untersuchung, indem die' geplante Ansiedlung von Recyclingbetrieb"n ou"-h Westen verlagert wird und damit außerhalb derWasserschutzzone liegt.
Erforderliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sollen sich.am prinzip des ,,funktionalen Ausgleichs,,,d' h' daß kein direkter Ausgleich durch externe Freiraumoptimierung erzielt wird, sondern das durchQualitätsverbesserungen im Gebiet verlorengeh"oo" r'unttionen des Freiraumes ersetzt werden.

Neben den unter dem Punkt "Grünord.nung"_genannten, sich auf die privaten Bauflächen beziehendenMaßnahmen zur Minderung des Eingriffs sietr-en rtiJen funtliö""1;;ä;;;tri"h die als öffentticheGrünflpche festgesetzten Bereiche im Randbereich sowie im Zentrum or, 
"n"uuuJ;;;;t#;äiäiä, 

-nder Kennzeichnung als Flächen zum schutz, zur pflege ;J;;;;*;ä;;g-;"" Natur und Landschaftzur Verfügung.

2.5 Grünorrlnune

Mit Hilfe der grünordnerischen Festsetzungen für die GE- und Gl-Flächen soll eine aus ökologischenund gestalterischen Gründen erforderlichelezielte nur"t g.inung sowie eine verringerung des versiegel-ten Bereiches innerhalb des plangebietes erreicht werden.-Es weräen detaillierte Festsetzungen zurBepflanzung der privaten Grundslücksflächen g"troff"n.-cändr,ü"krgr"nzbegrünungen mit standort-gerechten f,'aum- und strauchgehölzen sowie eine Mindestgrundstücksbegrünung von l5 % sind für denBoden- und Grundwasserschuiz sowie als sog. i" ; -;;i;;;;;p",,wertvolt.
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AIs Entwicklungsvorgabe setzt der Bebauungsplan im Randbereich sowie im Zentrum Flächen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft fest. Diese Flächen stehen jeweils in
direkter Angrenzung an zu erhaltende Waldparzellen bzw. Wallheckenstrukturen. So ergeben sich öko-
logische Funktionsfl ächen zur Vernetzung mit den umliegenden Landschaftselementen.
Hierfür ist ein landschaftspflegerischer Begleitplan in Auftrag gegeben, der Bestandteil des Bebauungs-
planes wird

2.6 Immissionsschutz

BeiderAufstellung dieses Bebauungsplanes ist gem. $ I Abs. 5 BauGB beachtet, daß die allgemeinen
Anforderungen an gesunde Wohn- unä ArU"itsv-erhälinisse und die Sicherheit der Wohn- unä Arb.itrb"-
völkerung berücksichtigt wird.

Die Vorschriften der BauNVO über die Zulässigkeit von baulichen und sonstigen Anlagen der ausge-
wiese_nen Baugebiete sowie der Abstandserlaß zur Regelung der Abstände zwis=chen InJustriegebieten
und Wohnbebauung gewähren allgemein einen der Zweckbestimmung des Baugebietes entspiechenden
Schutz.
Eine darüberhinausgehende Festsetzung sieht das BauGB im g 9 (l), dessen Katalog abschließend ist,
nicht vor.

2,7 Altlasten

Das Altlastenkataster der Stadt Emsdetten trifft keine Aussagen bezüglich des Plangebietes. Alt-
ablagerungen bzw. Altlastenverdachtsflächen sind im Altlastenkatastir nicht eingetragen. Auch auf-
grund der bekannten ehemaligen Nutzungen und Erkenntnisse der Stadt Emsdetten kann festgestellt'werden, daß im Plangebiet Altlastenverdachtsflächen nicht vorhanden Bind.
Entsprechende Kennzeichnungen gem. 0 9 Abs. 5 BauGB bzw. eine Gefährdungsabschätzung sind daher
nicht vorzunehmen.

2.8 Denkrnalschutz. Denkmalpflese. bauliche Gestaltuns

Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes befinden sich keine Baudenkmale im Sinne des
Denkmalschutzgesetzes (DSchG NW) bzw. Objekte, die im Verzeichnis des zu schützenden Kulturgutes
der Stadt Emsdetten enthalten sind.
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Bestand Entwurf

2,5ha

0,3 ha

7,2ha

0,9 ha

L2,4ha

\ 2.9 Flächenbilanz

Nutzungsart

o landwirtschaftliche
Nutzfläche

'.Wald/lVallhecken

o Wasserflächen

" Fläche zum Schutz
der Landschaft gem
$ 9 (l), 20 BaUGB

" Verkehrsfläche

" GE- u. GI-Fläche

he 23,3 23,3
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2.10 Kosten
Für dio'Erschließung dös plangebietes entstehen der Stadt folgende Kosten:

Straßenbau einschl. Beleuchtung
Regenwasserkanäl
Schmutzwasserkanal

Der Aateil der Stadt beträgt 340.450,00 DM.

1.045.000,00 DM
353.000,00 DM
360.000.00 DM

1.758.000,00 DM

Aufgestellt:
Emsdetten, im April l99S
Der Stadtdirgktor
-Planungsämt-

,a)
In

f,echn, Beigeordneter

q


